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Anwesend: HH. Marcel Steffen, Bürgermeister - Victor 
Schadeck, Marcel Tremuth - Schöffen - Paul Bosseler, 
Leon Felten, Edouard Schmit, Marcel ~fagner, Leon 
Leytem, Räte - Marcel Thilman, Sekretär 
Abwesend mit Entschuldigung: HH. Nicolas Schvvachtgen, Rat 

DER GEMEINDERAT, 

Gesehen Artikel lo7 der Verfassung, 

Gesehen Artikel 5o des Dekretes vom 14.12.1789, 
Gesehen Artikel 3 Titel XI des Dekretes vom 16. - 24, 

August 1790, 
Gesehen Artikel 36 des Gemeindegesetzes vom 24.02.1843, 
Gesehen das Gesetz vom 27. Juni 1906 über den Schutz 

der öffentlichen Gesundheit, 
Gesehen das Gesetz vom 16.05.1929 betreffend Reinhaltung, 

Unterhalt und Verbesserung der Wasserläufe, 

Gesehen das Gesetz vom 29. Juni 1930 betreffend die 
Verstaatlichung der Lokalpolizei, abgeändert 
durch das Gesetz vom 25. Juli 1947 über die 
Erhöhung der Polizeistrafen, 

Gesehen das Gesetz vom 31. Dezember 1952 über die Ein
setzung von Sanitätsinspektoren und die Aus
übung ihrer Befugnisse 1 

Nach Einsicht des Gutachtens des H.Sanitätsinspektors 
vom 09.08.1972 

BESCHLIESST EINSTIM1\1IG : 

Art. l - Zur Verhütung des Aufsteigens der Bodenfeuchtigkeit 
sind die Grundmauern der Wohngebäude von den mauern 
des Erdgeschosses durch eine undurchlässige Isolierschicht 
zu tren_r1en. Gebäude, die zu Wohnzwecken dienen, müssen 
unterkellert wein .• Dort, wo dies nicht möglich ist, muss 
zwischen der Erdoberfläche und dem Fussboden des Hauses 
ein Hohlraum von o,2o M. Höhe gelassen werden, der 
durch eine entsprechende Vorrichtung entlüftet wird, 
oder die Wohnräume müssen durch wasserundurchlässiges 
Material vom Untergrund isoliert werden. 
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Art. 2 - Die Wohn-oder Schlafzimmer müssen alle in ausreichendem 
Masse Licht U.'11d Luft haben. Die lichte Höhe eines jeden 
Zimmers muss wenigstens 2,7o Meter und der Rauminhalt 
wenigstens 25 Kubilaneter messen. 

Art. 3 - Rauchfänge, Backöfen und Heizanlagen jeder Art müssen 
so eingerichtet sein, dass weder Rauch noch giftige 
Gase in das Innere der Wohnungen ausströmen können. 
Die Schornsteine müssen um wenigstens 4o Zentimeter 
die Firsthöhe des Hauses überragen. Es ist verboten 
an den Zeizapparaten Klappen anzubringen7 welche den 
Abzug der Gase vom Rost zum Kamin ganz unterbinden 
können. 

Art. 4 - Die Küche muss geräumig, hell und luftig sein und eine 
Wasserabflussleitung erhalten. 

Art. 5 - Anhäufung von Schmutz, Kehricht, Haus-und gewerblichen 
Abfällen, Ansammlung von stehendem oder verdorbenem 
Wasser, Aufbewahrung von faulenden oder übelriechenden 
Stoffen, sind sowohl im Innern der Häuser als auch in 
deren Umgebung untersagt. 

Art. 6 - Das Vermieten und Bewohnen von Häusern und Wohnräwnen, 
die vom Sanitätsinspektor als unhygienisch oder vom 
Baukonduktor als einsturzgefährdet bezeichnet worden, 
kann vom Bürgermeister verboten werden . 

Art. 7 - Ställe müssen immer reinlich gehalten werden vnd ge
hörig gelüftet werden; si.e müssen einen festen un
durchlässigen Boden haben. 

Art. 8 - Die Hausbesitzer und Mieter sind verpflichtet , die 
Strassen und deren Zugänge in der ganzen Breite ihrer 
Wohnungen, Scheunen, Stallungen und Dependenzien jeden 
Samstag von4 bis 8 Uhr abends kehren zu lassen. Ausser
dem kann der Bürgermeister da, wo er es für notwendig 
erachtet, aussergewöhnliches Kehren anordnen. Das Fegen 
erstreckt sich bis zur Mitte der Strasse; das Seiten
pflaster1 die Rinnen und Seitenkanäle werden derart gereir 
gereinigt, dass keine Ansammlungen flüssiger oder fester 
Stoffe zurückbleiben. Das benötigte Wasser muss von den 
Anwohnern geliefert werden. Eigentümer oder I.1ieter sind 
gehalten, den Kehricht sorgfältig entfernen zu lassen. 
Um den Staub niederzuschlagen, müssen die Strassen bei 
Trockenheit vor dem Kehren gehörig besprengt werden. 

Art. 9 - Es ist untersagt, Blut oder andere von geschla chteten 
Tieren herrührende Abfälle in die Strassenrinnen ab
fliessen zu lassen oder in dieselben zu giessen. Tote 
Tiere, tierische Abfälle und andere faulende Stoffe, 
Oele, Rohoel, Petroleum dürfen weder in die Wasserläu: e, 
Bäche, Teiche, Brunnen, Kanalisationen, noch auf die 
Verkehrswege, offene Felsrisse, auf's Feld oder in die 
Waldungen geworfen werden. Tierleichen, Schlachta bfhlle 
und andere faulende Stoffe sind an der von der Gemeinde
verwaltung bestimmten Stelle zu vergraben. Sie sin:~ mit 
Chlorkalk zu überstreuen und so tief zu vergraben

9 
dass 

sie mit einer Erdschicht von mindestens lt25 ~- über
deckt werden könne::o. Altoele (vidange) sina einzu
sammeln und falls sie keine andere nützliche Verwertung 
finden, an einer hierzu geeigneten Stelle zu verbrennen. 
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Art.lo - Die Quellen müssen sorgfältig gefasst j überdeckt und 
von einer durch den Sanitätsinspek tor festgesetzten 
Schutzzone umgeben werden. 

Art.11 - Brunnenöffnungen sind zu verschliessen oder mit einer 
Schutzkappe zu überdecken. Die Brunnenwand aus Stein 
oder Backstein ist mit Kalk-oder Zementmörtel abzu
dichten ; sie muss mindestens 5o Zentimeter aus dem Boden 
heraus stehen und mit einer Steinplatte überdeckt sein. 

Das Durchsickern des Oberflächenwassers in die Brunnen 
oder Wasserbehälter ist durch eine ungefähr zwei Meter 
breite Schutzzone zu verhindern; dieselbe erhält As
phaltüberzug mi t wasserdichtem Anschluss an die Brun
nenwand und leichtem Gefälle nach aussen hin. Quellen 
und Brunnen müssen in gehörig er Entfernung von Mist-
und Jauchegruben, Teichen, Müllplätzen und dergleichen 
liegen. 

Art . 12 - Quellen und Brunnen, deren Wasser von bakteriologischp··
und chemischen Standpunkt aus ungeniessbar und verun
reinigt ist, werden geschlossen oder verschüttet, oder 
gemäss den Anordnungen des Sanitätsinspektors und des 
Bürgermeisters ausgebessert. 

Art .13 - In oder a.n jedem Wohngebäude muss ein Abort angelegt 
werden, der sauber zu halten ist u..YJ.d entlüftet werden 
kann. 

Art.14 - Bai Aborten, die nicht an die Ortskanalisation ange
schlossen werden können, muss der AbortinhaJ.t in Abort
gruben eingeleitet werden. Diese Gruben müssen sich in 
gehöriger Entfernung von Quellen, Brum1en und Wasser
behältern befinden. Sie müssen wasserdicht und mit 
Deckeln versehen sein, so dass weder Einsickerungen 
noch Ausdünstungen stattfinden können. Sie müssen regel
mässig entleert werden. Der Bürgermeister kann, so oft 
er dasselbe für notwendig erachtet 1 die Ausleerung 
oder die Desinfektion solcher Gruben anordnen . 

Art . 15 - Es ist uxi.tersagt, den Inhalt der Aborte auf die Mist
haufen zu schütten. Die Anlage von Sickers chächten 
ist verboten. 

Art. 16 - Die öffentlichen Aborte und Pissoirs, die Aborte und 
Pissoirs in den öffentlichen Gebäuden und Schulen sind 
stets peinlichst sauber zu halten und monatlich zu 
desinfizieren. 

Art.17 - Bei Aborten mit Wasserspülung, die an die Ortskanalis a
tion angeschlossen sind, kann der Inhalt ungeklärt 
in die Kanalisation eingeleitet werden, wenn eine 
Ortskläranlage besteht. Ist eine solche nicht vorhan
den, so muss der Abortinhalt durch eine Hausklä.ranlnge 
geleitet werden, Diese Hauskläranlagen müssen zweimal 
jährlich entleert werden. Der Bürgermeister ha t das 
Recht dieselben auf ihr einwandfreies Fu11ktionnieren 
prüfen zu lassen. 

Art.18 - Küchen 1 Bade-und Waschwasser müssen direkt in die 
Ka-Dalisation abgeleitet werden. Falls keine Kanalisa
tion besteht, dürfen sie in die Strassenrinne einge
leitet werden. 



- 4 -

Art .19 - FiJ.r die Behandlung der Abwässer aus ger;erblichen Be
trieben, aus Molkereien, Schlächtereien, Garagen usw. 
·.\·erden besondere Bedingungen durch den Bürgermeister 
auf Grund eines Gutachtens des Sani t:·.tsinspektors 
festgesetzt. 

Art. 2o - Die Düngergruben müssen eine v,·asserdichte Unterlage 
haben, die das Einsickern in die Erde Verhindert. 
Dieselben sind derart einzurichten, dass die Jauche 
nicht offen darin stehen bleibt, sondern in eine un
durchl:.tss ige, {Iegen den Zutritt der Luft verschlossene 
Grube abfliesst. Das Einleiten der Jauche in die Ka
nalisation sei es direkt oder indirekt ist strengstens 
verboten . 
Im Falle, wo eine :.1istgrube durch ihre Lage oder ihre 
Einrichtung zu hygienischen Bedenken Anlass gibt , ist 
das Schöffenkollegium berechtigt nach Anhören des zu
ständigen Sanittitsinspektors , die VerlegW1g der Mist
grube an einen andern Ort oder die notr:endigen Ver
inder iL~gen auf Kosten des Eigentümers zu veranlassen. 
Bei Ausbruch von Epj_demien oder Tierseuchen kann der 
Bürgermeister eine besondere Behandlunf des Dunges 
und der Jauche vorschreiben . 

Art.21 - Verdorbene , angefaul t e oder beschmutzte Lebensmittel 
dürfen nicht feilgeboten werden. Die unter Nicht
beachtung dieser Besti~1nung feilgebotenen Gegenstände 
werden beschlagnal11Tlt und zerstört. 

Art. ?2 - Jeder mit einer ansteckenden Krankheit Behaftete ist 
abzusondern , wn die Weiterverbreitung der Krankheit 
durch den Patienten selbst oder durch die ihn pfle
gende Personen zu verhindern. Bis zur vollständigen 
Beseitieung aller Ansteckungf~efahr dürfen mit dem 
Kranken nur di e pflegenden Personen verkehren. Letz
t ere müssen alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um der 
\"/ei terverbreitung der Krankheit vorzubeugen . 
Die Absonderung geschi eht entweder in cler 1::ohnung C:es 
Kranken oder in einer vom behandelnden Ar::.t oder dem 
zuständigen Sanitätsinspektor bestimmten Isolier
stat i on. 

Art.23 - Der Auswurf und die Exkremente von ansteckenden Kranken 
müssen in besonderen Gefässen at..fgenommen, des infi 
ziert und alsdann eingegraben werden. 

Art . 24 - Allen andern, von dem behandelnden Arzt und. dem SF.
nitätsinspektor vorgeschri ebenen Desinfektionsmass
nahmen ist genau Folge zu leisten. 

Art.25 - Kinder in schulpflichtigem Alter, die an einer an
steckenden Krankheit erkrankt wD.ren, dürfen nur 2u; 
Grund eines Gutachtens des behandelnden Arztes ode:c 
des Sanitätsinspektors wi eder zum Besuch der Schule 
zugelassen werden. 

Art . 26 - Das Schöffenkoll egium i st befugt in dr.igenden Fällen 
die Ausführung jeglicher anderneitiger Massni...h.r.:en anzu
ordnen, die im Interesse der öffentlichen Gesundheits
pflege notwendig sj.nd. Diese Anordnungen werden hin
fällig , v,;enn sie nicht vom Gemeinderat in der nächst
folgenden Sitzung bestätigt werden. 
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Art.27 - Unbeschadet anderer durch das Gesetz vorcesehencn 
Strafen vverden Zuv:iderhandlungen ge:?;en die Best irnnnmge.n 
des eegenwärtir:;en Heßlomentes mit einer Gefängnis
strafe von 1 bis 7 Tagen und einer' Geldbusse von 5o 
bis 500 Fra.11ken oder einer dieser Strafen geahnde t . 

Art. 28 - Gegem·:ärtiges Reglement tritt am Tag e nach seiner 
Veröffent1ichunc in Kraft. 

So beschlossen zu B2.d-I:·:ondorf, Datum nie einganss. 

Pour deliberation conforme, 
Le bourgmJ~tre, 

:A J/. -J 
~ ·, . , 

,, 




